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len verbundenen einjährigen Lehrkurse" auf Seite 67: „Der als O p o s s u m
bezeichnete graue Pelz stammt von der australischen Beutelratte, die dadurch
bekannt ist, dah sie ihre Jungen am Rücken mit sich trägt." Auch hier liegt eine
unrichtige Mitteilung vor. Die Veutelratten kommen ausschließlich in Amerika
vor. Die aus Australien stammenden Veuteltierfelle stammen von Känguruh-
arten (Wallaby). Josef W ä c h t e r .

Naturschutz*.
Fachstelle für Naturschutz.

Neue Naturdenkmalerklärungen in Niederösterreich. (Fortsetzung.) Von der
Bezirkshauptmannschaft M e l k : mit I I . 469/4, 24. 9. 1926, die auf Parz. 1351
der K. G. E n n s b a c h neben der Straße Ennsbach—St. Mar t in bei einer Ka-
pelle auf Wiesengrund stehende, der Kommune Ennsbach eigentümliche Eiche
(Kreuzeiche genannt) ;

von tier Bezirkshauptnm'nnscha'ft S t . P o l t e n : .mit I I . IX—353/2
vom 12. 8. 1926, die auf Parz. Nr. 385/4 der K. G. H o f s t e t t e n beim Gast-
haus Kalteis stehende L i n d e , Durchmesser 1.50 i n ;

dann mit I I . IX—789/5 vom 11. 12. 1926, die auf der Wiesenparzelle
Nr. 1017/2 der K. G. F r a n k en f e i s stehende alte Buche („Kreuzpram-
merbuche") ;

von der Bezirkshauptmannischaft S c h e i b b s : mit I I . 1791/5 vom 11. 8.
1926, die auf Parz. 106, K. G. Göstling, beim Unterhaus L a s s i n g stehende
E iche ;

ferner mit I I . 1792/5 vom 11. 8. 1926, die »auf Parz. 300/1, K. G. L a s-
s i n g , O. G. Göstling, beim Gasthaus Staudinger in M end l i n g stehende
L i n d e ;

dann unter Z l . 883/4 vom 12. 8. 1926, die d r e i L i n d e n auf Parz.
4438/3, K. G. G a m i n g ;

dann unter I I . 883/4 vom 12. 8. 1926, die auf Parz. 34, gegenüber dem
Fahziehhammerhaus in G ö s t l i n g stehende L i n d e ;

schließlich mit Z l . 1292/3 vom 3. 10. 1926, die Buche auf Parz. Nr. 636,
in der W i e s , K. G. P u c h e n s t u b e n (Durchmesser ungef. 1.80 in) ;

mit I I . 2170/2/L vom 9. 11. 1926, die auf Parz. Nr. 269, E. I . 19, K. G.
und O. G. N e i d l i n g b e r g stehende Eiche in Grotzeben, beim Hause M i -
chael Luger, St immumfang am Grunde 9.8 m, in Brusthöhe 11 in ;

mit I I . 1293/3/L vom 27. 9. 1926, die auf Parz. Nr. 730, E. I . 68, K. G.
und O. G. P u ch en stub en, Obergösing, stehende T a n n e ;

mit I I . 1599/2/V vom 5. 8. 1926, die auf Parz. 206/1 und 202/2, K. G.
S c h e i b b s , am Südende der Stadt und vor dem Kapuzinerkloster stehenden
L i n d e n ;

dann mit I I . 2564/6 vom 27. 12. 1926, die ungefähr 1000jährige L i n d e
mit einem Stammumsange von 10 in, auf Parz. Nr. 260/2, E. I . 193, K. G.
E r n e g g , Besitzer Ferdinand Auersperg;

* Wi r bitten unsere Leser um freundliche Mitteilung aller in das Gebbet
des Naturschutzes einschlägigen Vorfälle und Unterlassungen^ D. Schriftltg.
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mit I I . 1983/4/L vom 19. 11. 1926, die auf Parg. Nr. 607, K. G. A u h e r-
Ochsenbach stehende 600—700jährige E i b e , Besitzer Frary Steinberger, I e -
hethof;

mit I I . 1982/4/L vom 19. 11. 1926, die auf Parz. 489 K. G. A u ß e r -
Ochsenbach stehende Esche; Bes. Johann Hauer, Iehethof; Umfang 5—6 m;

mit I I . 2169/4/V vom 19. 11. 1926, die auf Parz. 12/1, K. G. S t. G e-
o r g e n a. L. stehende B i r k e ; Wiesengrund, Nutznieher der Pfarrer; Durch-
messer 1.20 in.

Eine Tiroler Reklameverordnung. Verordnung des Landeshauptmannes
vom 21. Dez. 1925, betr. das Verbot des Anbringens von Ankündigungen und
Bekanntmachungen zu Neklamezwecken im Freien außerhalb der geschlossenen
Ortschaft. Auf Grund des § 15 des Gesetzes vom 10. Dezember 1924, LGBl .
Nr. 7 aus 1925 (Naturschutzgesetz) wird angeordnet wie folgt:

§ 1. Das Anbringen jeder Art von Kundmachungen und Bekanntmachun-
gen zu Reklamezwecken im Freien außerhalb der geschlossenen Ortschaft ist
verboten. Ausnahmen bewilligt die politische Behörde 1. Instanz unter Fest-
setzung des Ortes, der Größe, Art und Dauer der Ankündigungen.

§ 2. Übertretungen dieses Verbotes oder der von der politischen Behörde
getroffenen Verfügungen sind von der politischen Behörde 1. Instanz nach Maß-
gabe des 5. Abschnittes des Gesetzes vom 10. Dezember 1924, LGBl . Nr. 7 aus
1925 (Naturschutzgesetz) zu bestrafen und kann die Herstellung des natürlichen
Iustandes angeordnet und im Weigerungsfalle durch die Behörde auf Kosten
des Verpflichteten veranlaßt werben.

8 3. Diese Verordnung tr i t t mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.
Gleichzeitig t r i t t die Verordnung vom 4. Oktober 1924, LGB l . Nr. 49, be-

treffend das Verbot der Plakatierung außerhalb geschlossener Ortschaften außer
Wirksamkeit.

I n unserem Sinne.
Vom Neusiedlersee. Unser Mitarbeiter, Herr Kar l Steinparz, teilt uns über

seine Erfahrungen am Neusiedlersee im Jahre 1926 folgendes mit : „ I m Gan-
zen war es ziemlich dasselbe Bild wie im Vorjahre. Den Edelreiher sah ich Heuer
viel öfter, insgesamt zählte ich vierzehn Stück, Doppelzählungen abgerechnet,
dürften es acht bis zehn Stück gewesen sein. Ibisse, die ich im Vorjahre garnicht
zu Gesicht bekam, waren Heuer zahlreich. Die übrigen Reiher wie im Vorjahre.
Die Reiher, wie überhaupt die Vögel des Hauptsees, dürften zurzeit wenig ge-
fährdet sein. Der Edelreiher ist auf dem ganzen See behördlich geschützt, die
Vrutplätze sind meist im südlichen, ruhigeren Teile des Sees und das Iagdrecht
auf dem See gehört zum Großteil Großgrundbesitzern, welche meist keine Jagd-
erlaubnis erteilen. Nur die Fischer dürften manches Gelege zerstören.

An den Lacken im Seewinkel zählte ich bei dreißig Säbelschnabler (nicht
doppelt gezählt). Bei Il lmitz sieben Stück Strandläufer (Alpenstrandläufer?).
Die Vögel im Lackengebiete sind wohl am meisten gefährdet. Durch den Weide-
betrieb werden bestimmt viele Gelege zerstört, besonders die Schweine dürften
viele Gelege vernichten. Am schlimmsten sind aber die Hirten. Diese, sowie die
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meisten Einheimischen, nehmen jedes Gelege, welches sie zufällig finden, weg.
Auch gewerbsmäßiger Eierraub macht sich bereits geltend. Es wäre höchste Zeit,
daß sich die burgenländischen Naturschutzkreise um den See bemühen. Insbe-
sondere ist es nötig, daß die Durchführungsverordnung zum Naturschutzgesetz
herauskommt. Der Eierraub dürfte in Hinkunft noch ärger werden.

Auch die Raubvögel werden von den dortigen Bauernjägern verfolgt. An
den wenigen Horstplätzen fand ich vier tote Turmfalken ohne Fänge.

Sehr notwendig wäre es, wenn der Motorbootverkehr südlich der Linie
Nust—Podersdorf verboten würde, dann wäre auch für die edleren Reiher nichts
zu befürchten. Die Bestrebungen von Neusiedl und Podersdorf, Seebäder zu
werden, werden keinen allzu großen Erfolg haben; für das große Publikum bie-
tet der Neusiedlersee nichts."

Schutzbedürftigc Brüter. Die Fabel, daß die Waldschnepfen im Frühjahr
nur durchwandern und a l l e ihr Brutgebiet im Norden Europas aufsuchen, wird
immer unhaltbarer. Wer Jahr für Jahr anfangs Ma i noch während der Hahn«
balg in unseren nördlichen Kalkalpen Schnepfen streichen sieht und hört, bann
schon nicht daran glauben, daß diese späten Schnepfen, welche die südlichen
Nebenflüsse der Donau aufwärts strichen, plätzlich umkehren sollten, um ihren
nordwärts fortgestrichenen Artgenossen nachzuwandern. Auch wiederholtes Auf-
finden von Schneftfengelegen in der Gegend von Türnitz-Schrambach durch glaub-
würdige Jäger festigte die Überzeugung, daß in unserer Heimat die Wald-
schnepfe zu den ständigen Brütern zu zählen ist, wenn ihr Vorkommen auch als
spärlich bezeichnet werden muh. Nun beobachte ich, durch einen Nachbar auf-
merksam gemacht, seit Anfang Juni streichende Waldschnepfen abends auf der
Birsch im Revier Probftwald, zwischen Ochsenburg a. d. Trmsen südlich St.
Polten und Pyhra, welches viele nasse Stellen besitzt. Jedenfalls brüten die
Langschnäbler ausnahmsweise hier am Nordrande der Alpenvorlagen, vielleicht
verlockt durch die große Nässe zur Frühjahrsstrichzeit und das größere geschlos-
sene Waldgebiet. Der Nachbar versprach, ebenfalls di>e Schnepfen vor dem Herbst
nicht zu beschießen. Denn unser n.-ö. Jagdgesetz kennt keine Schonzeit für die
Waldschnepfe, obwohl diese mindestens vom 15. April an geschont werden müßte,
wenn man schon einen bescheidenen Frühjahrsbeschuß /gestatten wil l , um altem
Jägerbrauch Konzession zu machen, müßte noch das Vuschieren und Trei-
ben auf Schnepfen im Frühjahr verboten und die Zahl der zu erlegenden Stücke
beschränkt werden. O. I r l w e c k .

Verbot der Nchfischerei wahrend der Laichzeit. M i t Stolz kann die Sek-
tion „Fischerei" des Ofterr. Naturschutzverbandes auf einen Erfolg hinweisen,
der für die Hebung des Fischstandes in den einheimischen Gewässern von größ-
ter Bedeutung ist: Es haben die n.-ö. Landesregierung mit Verordnung vom
27. Dez. 1926, I . IV—412/11, und der Stadtsenat von Wien als Landesregie-
rung mit Verordnung vom 11. Dez. 1926, P r . - I . 5986, auf Grund des § 62
des Fischereigesetzes vom 26. April 1890, die Verwendung von Netzen, Reusen
oder anderen derartigen Fanggeräten vom.1. M a i b i s 15. J u n i in sämtlichen
Fischwässern untersagt und Übertretungen dieser Verordnung mit Geldstrafen
von 120, bezw. 60 3 oder Arrest bis zu 14 Tagen belegt.

Diese Verordnungen stehen seit 1. Jänner 1927 in Kraft.
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Diese Bestimmungen finden auf Teiche oder andere Wasserbehälter, die
ausschließlich der Fischzucht dienen, keine Anwendung. Dr. M . M.

Grob, aber deutlich. Herr R o b e r t P e n z schreibt uns: „Auf der Natur-
schutzausstellung in Münster i. W. waren folgende Verse zu lesen, die auch bei
uns manchen Leuten gegenüber angebracht sind:

Wo du in jede Vuchenrinde
Das Kainsmal deiner Pfoten schreibst,
Wo du mit Schreien und mit Johlen
Dein lümmelhaftes Wesen treibst,
Wo deines Singsangs Echo widerhallt.
Das nennst du deinen „schönen Wald"?
I m Wald und auf der Heide,
Da suchst du deine Freude,
M i t Vlumenknicken, Wildverhetzen,
M i t Tabaksqualm, Papievesfetzen?
Solch Treiben ist, das merk' dir, Bube,
Das Zeichen schlechter Kinderstube."

Naturschutzsünden.
Raubvogel-Vernichtung. I m Nachstehenden wi l l ich einige Fälle von Raub-

vogeltötungen aus der Umgebung von Steyr aus den letzten sechs Monaten des
Jahres 1926 aufzählen, um zu zeigen, wie trostlos es auf diesem Gebiete des
Naturschutzes aussieht.

I m Ma i wurde bei Nutzbach im Kremstale ein W e i hkop f g e i e r ge-
schossen und diese „Heldentat" dann in den Lokalblättern in geschmackloser Weise
gefeiert. I m Juni wurde am Almkogel bei Großraming ein W a n d e r f a l k e
in einem Pfahleisen gefangen. Gelegentlich der Bockbirsche wurden im M a i
und Jun i in der Umgebung Steyrs 4 W a l d k ä u z e und 2 W a l d o h r e u l e n ,
in Lausa bei Losenstein im Jun i ein Paar W e s p e n b u s s a r d e , in Molln
im Ju l i ein M ä u s e b u s s a r d geschossen; in der Umgebung Steyrs gleichfalls
3 M ä u s e b u s s a r d e . I n Kronstorf wurden im Jun i 1 W e s p e n b u s s a r d ,
im September 2 G r a u r e i h e r und ein T u r m f a l k e , im Ma i in Dietach
ein A b e n d f a l k e n - W e i b c h e n geschossen. I n St. Ulrich wurde im Ma i
eine S c h l e i e r e u l e , in Waldneukirchen im Apri l ein Paar S c h l e i e r -
e u l e n , im September um Steyr drei junge B a u m f a l k e n geschossen.

Diese Liste — nur aus einem kleinen Gebiete — zeigt, wie sinnlos ge-
gen unsere sogenannten Raubvögel gewütet wird, überdies fallen die ange-
führten Naturfrevcl zumeist in die Fortpflanzungszeit und zeigen, daß einem
Grotzteil unserer heutigen Iagdbetreibenden jedes weidmännische Empfinden
fehlt. Für den wirklichen Weidmann ist es die gleiche Aasjägerei, ob der Wild-
dieb die Geitz vom Kitze wegknallt oder der mit der Jagdkarte behaftete Schie-
ßer den Falken vom Horste.

Ich wil l nicht bestreiten, daß es auch in Iägerkreisen einsichtige Männer
gibt, die die Naturnotwendigkeit des Naubwildes einsehen, bei uns sind diese
aber in verschwindender Minderheit. Wie zu hoffen ist, bekommt auch Ober-
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Österreich in Kürze ein Naturschutzgesetz. Wird es aber unseren Raubvögeln den
so notwendigen Schutz bringen? Meine Hoffnung ist sehr gering. Wir haben ja
seit rund sechzig Jahren ein (zwar recht unzulängliches) Vogelschutzgesetz, in
welchem aber doch die Eulen geschützt sind. Ob aber während dieser sechzig
Jahre auch nur Einer wegen Eulenabschusses bestraft wurde, — ich zweifle.
Von hundert der heutigen Jäger haben neunzig keine Ahnung, daß es ein Ge-
setz gibt, welches außer Schwalben und Meisen auch andere Vögel schützt.

Bestimmte Raubvogelarten als geschützt erklären, ist zwar heute das ein-
zige Erreichbare, solange aber Sperber und Hühnerhabicht das ganze Jahr frei
sind, ist ein Schutzgesetz für Raubvögel doch nur ein Schlag ins Wasser. Welcher
Jäger kann einen Raubvogel im Fluge ansprechen? Die unsrigen kennen ihn,
selbst wenn sie ihn in der Hand haben, meist nicht. Darum mutz der Schutz
während der Horstzeit ausnahmslos für alle Vögel angestrebt werden.

Jeder Iagdkartenbewerber mutz sich vor Fachleuten (Naturschutzfunktio-
nären) einer Prüfung seiner jagdzoologischen Kenntnisse unterziehen. Bei dieser
Gelegenheit wäre eindringlich auf die autzer dem Iagdschutzgesetze bestehenden
Natur-, bezw. Vogelschutzgesetze hinzuweisen. Übertretungen solcher Gesetze sind
in erster Linie mit dem Entzug der Jagdkarte zu ahnden.

Datz solche Bestimmungen jetzt zu erreichen sind, glaube ich ja selber nicht
und darum ist auch zu befürchten, datz den Naturschutzgesetzen nicht mehr Er-
folg beschieden ist als den alten Vogelschutzgesetzen.

Die Raubvögel und das Raubwild haben unter den Naturschützlern eben
die wenigsten Anwälte. Darum mächte ich jedem Jäger und Vogelfreund
empfehlen, seine Ansicht über die sogenannten Räuber einmal gründlich zu re-
vidieren.

1. Wer hat persönlich Räubereien beobachtet? Meist sind es alte, falsche
oder übertriebene Schilderungen anderer, nach denen man sich das eigene falsche
Urteil gebildet hat.

2. Ist ihr Vorhandensein schon der Beweis, dah sie für die Gesamtheit
in der Natur eine Notwendigkeit sind. Bei vorurteilsfreiem Nachdenken mutz
sich jeder selbst sagen, daß in einem so fein abgestimmten Organismus wie die
Natur einer ist, keine einzelne Art — ohne nachteilige Folgen für das Ganze
— ausgeschaltet werden darf.

3. Ein überhandnehmen der Räuber ist Wohl in den seltensten Fällen zu
befürchten. Zurzeit sind ja die meisten Arten nur mehr spärliche Reste. 'Die
Vermehrung ist meist gering. Jeder Einzelne beansprucht für sich ein ausge-
dehntes Jagdgebiet, so datz sich die Räubereien auf ein grotzes Gebiet verteilen,
dadurch für die übrige Tierwelt kein nennenswerter Nachteil entstehen kann.
Sollte aber in einzelnen Fällen ein überhandnehmen platzgreifen, so ist mit der
Büchse jederzeit leicht abgeholfen. (Nur im Einvernehmen mit der Naturschutz-
fachstelle.)

Sind unsere Jäger und Vogelfreunde einmal bei dieser einzig richtigen
Naturauffassung angelangt, so wird ihnen ein kreisender Adler, Bussard oder
ein stoßender Falke zum gleichen, freudigen Erlebnisse, wie die Kitz führende
Geih auf der Waldwiese oder die schlagende Nachtigall. Selbst den Federkranz
nach einem geschlagenen Vogel wird er verstehend als Naturnotwendigkeit be-
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trachten und sich darüber freuen, daß er in der Gestalt des Täters einen inter-
essanten Vogel mehr in seinem Reviere hat.

Wer sich aber der Jagd in gewinnsüchtiger Absicht nähert, dem sei geraten:
e i n e G e f l ü g e l - o d e r K a n i n c h e n z u c h t , auch e i n e S c h w e i n e -
f a r m b r i n g t m e h r P r o f i t . S t e i n p a r z .

Auf ein Aug' gestellt! Wie gefährlich es ist, ein Tier, das einst den hei-
mischen Bergen entnommen wurde — wo es heute nicht mehr vorkommt — ein-
zig und allein in einem Tiergarten zu halten, wo es allen erdenklichen Zufällen
ausgesetzt ist, zeigt die empörende Nachricht, welche der „Oori-isi-O äolia. 86i'a"
verbreitet: Nächst Aosta, wo der letzte geschlossene Stand an echtem Alpenstein-
wild von den Herrschern I tal iens gehegt wird, hat man 19 Stück Alpensteinböcke
am Fuße der Gletscher und Felsen vergiftet aufgefunden. Strychnin mit Salz
auf die Wiesen gestreut hatte die Untat verursacht. Wilderer von Valsavaranche
wurden auf Grund einer Untersuchung verhaftet. Es erübrigt sich jedes weitere
Wort über dieses scheußliche Verbrechen. Und es gibt zu denken. Sollten die
Sprößlinge unseres reinblutigen Steinwildstammes nicht doch besser zu edleren
Zwecken verwendet werden, als zu Tauschgeschäften? Die alte Felsenheimat harrt
unverändert des edlen Bergwildes und die Bevölkerung wird es nach entspre-
chender Aufklärung zu schützen wissen. I r l w e c k .

Aus den Vereinen'.
Nttturschutzverein Schöffel (Wald- und Flurschutz) in Mödling. Dieser Ver-

ein hielt am 2. Apri l seine diesjährige ordentliche Hauptversammlung ab, bei
welcher Obmann Bahnrat Lazar u. a. Bürgermeister Buchberger als Ver-
treter der Gemeinde, Forstmeister Seger als Vertreter der Fürstl. Liechtenstein-
schen Forstverwaltung und I n g . Braun als Vertreter des Asterr. Naturschutz-
verbandes begrüßen konnte. Der vom Obmann erstattete Jahresbericht zeigte
ein erfreuliches Anwachsen des Vereines, der im abgelaufenen Jahre eine äußerst
rege Tätigkeit im Interesse des Wald- und Flurschutzes entfaltet hatte. Auch
auf dem Gebiete des Vogelschutzes kann der Verein auf schöne Erfolge zurück-
blicken. 11 aktive Mitglieder wurden seitens der Bezirkshauptmannschaft mit dem
Organstrafmandat ausgestattet, welches sie zur sofortigen EinHebung von Geld-
strafen berechtigt. Der Gesamtmitgliederstand beträgt derzeit 195. Besonders
dankte der Obmann für moralische und finanzielle Unterstützung der Bezirks-
hauptmannschaft, den Gemeinden Mödling und Maria-Enzersdorf, der Liechten-
steinischen Forstverwaltung, dem Landesobstbauverein, vielen Mitgliedern, sowie
der Lokalpresse für ihr wiederholt bewiesenes Entgegenkommen. Aus dem vom
Kassier erstatteten Kassabericht ergab sich an Einnahmen ein Betrag von
1282.30 8, an Ausgaben 431.44 3, so daß sich das Vereinsvermögen am 31. De-
zember 1926 auf 850.86 3 belief. Seither ist es durch Anschaffung von 80 War-
nungstafeln usw. auf 175.77 3 gesunken, über Vorschlag der Revisoren wurde
dem Kassier die Entlastung erteilt. Nun dankten Bürgermeister Buchberger, Forst-
meister Seger und Ing . Braun dem Verein für sein so ersprießliches und bei-
spielgebendes Werken und wünschten ihm auch weiterhin vollen Erfolg in allen
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